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28. Januar 2015 in Berlin

Eckpunkte Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Neugestaltung der Krankenhausfinanzierung

Mengensteuerung
Zentrumsdefinition und -finanzierung

Pflegeförderprogramm / Personalmindestvorgaben

Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz

Qualitätsorientierte Vergütung & Krankenhausplanung

Verpflichtende Register

Ambulante Öffnung der Krankenhäuser

Krankenhausreform 2015
Der Startschuss ist gefallen

 G. Baum J. Hecken R. Heyder F. Rau 

 Prof. N. Roeder J. von Stackelberg  



ZielseTZung

referenTen

Teilnehmer

Dipl.-Vw. Georg Baum, Hauptgeschäftsführer
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG), Berlin

Josef Hecken, Vorsitzender, 
Gemeinsamer Bundesausschuss, Berlin

Ralf Heyder, Gerneralsekretär,
Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD), Berlin

Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin, Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg (angefragt)

Ferdinand Rau, Leiter Referat 215, Bundesministerium für Gesundheit, Bonn

Johann-Magnus von Stackelberg, Stellv. Vorstandsvorsitzender,
GKV-Spitzenverband, Berlin

ZENO-Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen, die solide Informationen für 
Entscheidungen benötigen, wo immer sie diese zu treffen haben. Als Entscheidungsträ-
ger im Krankenhaus, in Krankenkassen, in der Krankenversicherung, in der Industrie, 
als Anbieter von Dienstleistungen sowie als Vertreter von interessierten Verbänden.

Die neue Regierungskoalition hat umfassende Krankenhausreformen angekündigt 
und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe beauftragt, Details hierfür zu entwickeln. Erste 
Umsetzungsschritte sind das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungs-
gesetz (GKV-FQWG), das Pflegestärkungsgesetz (PSG I) und das GKV-Versorgungs-
verstärkungsgesetz (GLV-VSG), welche verschiedenste Änderungen bringen. Was aus 
dem Referentenentwurf des VSG realisiert wird, soll mit Wirkung zum 1. Januar 2015 
umgesetzt werden. 

Ergebnisse der Bund-Länder-AG wurden am 5. Dezember 2014 vorgelegt und sollen in 
Gesetzentwürfe einmünden. Wesentliche Änderungen für die Krankenhäuser bestehen 
in der Verlängerung des Versorgungszuschlages und des Mehrleistungsabschlages, der 
Finanzierung von Zusatzkosten aus G-BA-Beschlüssen, einer weiteren Öffnung der 
Krankenhäuser für ambulante Patienten, eine Verbesserung der Finanzierung der Uni-
versitätsmedizin  sowie sehr umfangreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
und Patientensicherheit und ihrer transparenten Darstellung. Konkret ist eine Einbezie-
hung der Qualität in die Krankenhausplanung und die Leistungsvergütung vorgesehen. 

Mit dem GKV-FQWG wurde ein „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen“ geschaffen, das sich jetzt im Aufbau befindet und Konsequenzen 
für alle Akteure im Gesundheitswesen nach sich ziehen wird. Über den G-BA wird das 
geplante Institut nahezu alle Erstattungsbereiche der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit beeinflussen. Ein neues Pflegeförderprogramm soll die Pflege am Patienten 
stärken.  Sicherstellungszuschläge, Versorgungszentren, Notfallversorgung, eine bessere 
Vernetzung der Leistungssektoren und deutliche Anpassungen bei der DRG-Kalkulation 
runden dieses Paket ab.

Aktuell werfen diese Eckpunkte viele Fragen für die Krankenhäuser auf: Was bedeuten 
diese vielfältigen Veränderungen für die Umsetzung im eigenen Krankenhaus? Wie 
wird sich die neue Finanzierung auf mein Haus auswirken? Wie wird Qualität vergü-
tungsrelevant und wie bereite ich mich vor? Wie wirken die Verbesserungen für die 
Universitätsmedizin?

Experten werden dies aus erster Hand vermitteln und mit Ihnen diskutieren. Informieren 
Sie sich bei dieser ZENO-Veranstaltung über den aktuellen Umsetzungsstand zu den 
anstehenden Krankenhausreformen.

leiTung

Prof. Dr. med. Norbert Roeder, Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender, Universitätsklinikum Münster, Münster



28. Januar 2015

Leitung: Prof. Dr. med. Norbert Roeder

Begrüßung der Teilnehmer

Cornelia Prüfer-Storcks (angefragt)
Reformvorhaben zur Krankenhausfinanzierung aus Ländersicht
- Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
- Tragende Gründe für die Eckpunkte
- Umsetzung

Ferdinand Rau
Krankenhausfinanzierung 2015
- Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
- GKV-Versorgungsstärkungsgesetz
- GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz 

Kaffee und Tee im Foyer

Johann-Magnus von Stackelberg
Die Krankenhausreform aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes
- Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
- Versorgungsstärkungsgesetz
- Erwartungen an das Qualitätsinstitut

Podiumsdiskussion
Ferdinand Rau, Cornelia Prüfer-Storcks, Johann-Magnus von Stackelberg

Gemeinsames Mittagessen

Dipl.-Vw. Georg Baum
Reformvorhaben zur Krankenhausfinanzierung: Auswirkungen auf 
die Krankenhäuser
- Bewertung der Eckpunkte der Bund-Länder-AG
- Qualität / Zentren / Sicherstellung / Mindestmengen
- Pflegeförderprogramm
- Erwartungen an das Qualitätsinstitut

Ralf Heyder
Reformvorhaben zur Krankenhausfinanzierung: Hilfe für die
Universitätsmedizin?
- Universitätskliniken als Motor der medizinischen Innovation
- Finanzierung der Hochschulambulanzen
- Finanzierung der besonderen Aufgaben der Universitätsmedizin

Diskussion

Kaffee und Tee im Foyer

Josef Hecken
Das neue Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen
- Ausgangssituation, Aufbau und Aufgaben
- Pay-for-Performance / Qualitätsorientierte Leistungsvergütung
- Mindestmengenregelungen und Zweitmeinungsverfahren

Abschlussdiskussion 

 Beginn 9.30 Uhr

9.45 Uhr

10.30 Uhr

11.15 Uhr

11.45 Uhr

12.30 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

14.45 Uhr

15.30 Uhr

16.00 Uhr

16.30 Uhr

17.15 Uhr

Ende ca. 17.30 Uhr

PrOgramm



Termin

Veranstaltungsort/Hotel

Zimmerreservierung

Gebühr

Leistungen

Konferenz-Nr.

infOrmaTiOn

Vorname/Name

Position

Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

e-Mail

Datum/Unterschrift

Anmeldungen können telefonisch, per Fax, per e-Mail oder schriftlich erfolgen. Nach Eingang 
der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung 
eines Teilnehmers bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin fallen Stornierungskosten 
in Höhe von c 50,00 (zzgl. 19 % MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn eingehen, berechnen wir 50 % der Konferenzgebühr und später als 
7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätzliche 
Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen schriftlich 
erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Mit 
der Anmeldung zu der Veranstaltung wird ausdrücklich das Einverständnis zur Erfassung 
in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird.

ZENO Veranstaltungen GmbH
Executive Conferences
Neuenheimer Landstraße 38/2
69120 Heidelberg

Telefon 0 62 21/58 80 - 80
Telefax  0 62 21/58 80 - 810
e-Mail info@zeno24.de
Internet www.zeno24.de       V0

anmeldung

1. Teilnehmer:    2. Teilnehmer:

28. Januar 2015, 9.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstr. 151, 10117 Berlin
Telefon: 030-2033-5

Für die Teilnehmer steht im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu 
Sonderkonditionen zur Verfügung. Die Reservierung nehmen Sie bitte unter Bezug auf 
ZENO direkt vor.

c 990,00 zzgl. 19% MwSt.
(ab dem 2. Teilnehmer einer Firma/Institution beträgt die Gebühr c 495,00 zzgl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der Konferenz, aktuelle Dokumente,
Mittagessen sowie Pausen- und Konferenzgetränke.

Z1501-02.

Krankenhausreform 2015
28. Januar 2015


